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Allgemeine Chronik

Grundlagen der Staatsordnung

Rechtsordnung

Bürgerrecht

In der Herbstsession gab der Nationalrat mit 119 zu 49 Stimmen einer
parlamentarischen Initiative der SVP-Fraktion keine Folge, welche die Abschaffung der
erleichterten Einbürgerung verlangt hatte. Reimann (svp, SG) hatte zur Begründung
dieses Vorstosses argumentiert, dass wegen der erleichterten Einbürgerung mit ihren
verkürzten Wohnsitzpflichten für Ehegatten von Schweizerbürgern und für hier
Aufgewachsene viele schlecht integrierte Personen das Bürgerrecht erhalten würden.
Keine Chance hatte auch eine weitere parlamentarische Initiative der SVP-Fraktion.
Diese forderte die Aberkennung des schweizerischen Bürgerrechts für Eingebürgerte
mit doppelter Nationalität, welche erheblich oder wiederholt gegen die Rechtsordnung
verstossen haben. Abgesehen von der geschlossenen SVP-Fraktion und dem EDU-
Vertreter Waber (BE) vermochte sich niemand für diese Ungleichbehandlung von
Schweizer Bürgern zu erwärmen. 1

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 25.09.2008
HANS HIRTER

Mittels parlamentarischer Initiative forderte SVP-Nationalrat Lukas Reimann (SG), dass
bei Einbürgerungen künftig keine Doppelbürgerschaften mehr möglich sind. Wer sich
in der Schweiz einbürgern lassen wolle, müsse «den Entscheid treffen, in welchem Land
er seinen Lebensmittelpunkt haben will, und bereit sein, die ausländische
Staatsbürgerschaft aufzugeben», begründete der Initiant sein Anliegen. Die
Doppelbürgerschaft bringe laut Reimann Probleme mit sich, so etwa die
Ungleichbehandlung von Personen mit einfacher und mehrfacher Staatsbürgerschaft,
Loyalitätskonflikte und Schwierigkeiten beim Schutz von Doppelbürgern im Ausland.
Durch den expliziten Entscheid für die Schweizer Staatsbürgerschaft würde hingegen
die Bereitschaft zur Integration zum Ausdruck gebracht und dadurch die erfolgreiche
Integration gefördert. Im Namen der RK-NR widersprach Greta Gysin (gp, TI) diesen
Argumenten in der Wintersession 2021: Die Probleme, welche durch die
parlamentarische Initiative gelöst werden sollten, seien kein Resultat der
Doppelbürgerschaft, sondern gingen vielmehr auf den Grad der Integration betroffener
Personen zurück. Zudem sei nicht klar, ob das Verbot von Doppelbürgerschaften
grossflächig zur Anwendung kommen oder nur für Personen im Einbürgerungsprozess
gelten solle. Kurt Fluri (fdp, SO) ergänzte für die Kommission, dass Doppelbürgerinnen
und Doppelbürgern weder pauschalisierend unterstellt werden solle, gegenüber der
Schweiz nicht loyal zu sein, noch der Eindruck erweckt werden dürfe, dass
eingebürgerte Schweizerinnen und Schweizer einer anderen Klasse angehörten. Aus
diesen Gründen beantragte die Kommissionsmehrheit, der Initiative keine Folge zu
geben. Ein SVP-Minderheitsantrag auf Folgegeben fand ausschliesslich in der SVP-
Fraktion Unterstützung. Mit 136 zu 49 Stimmen sprach sich der Nationalrat gegen
Folgegeben aus. 2

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 16.12.2021
CATALINA SCHMID

Institutionen und Volksrechte

Regierungspolitik

Das Verwaltungsratsmandat, das alt Bundesrat Moritz Leuenberger 2010 bei der
Baufirma Implenia übernommen hatte, beschäftigte im Berichtjahr die Räte. This Jenny
(svp, GL) reichte im Ständerat eine Motion ein, die ehemaligen Bundesratsmitgliedern
bis zu vier Jahren nach ihrem Rücktritt die Übernahme bezahlter Mandate verbieten
wollte. Nach relativ langer Debatte, die gespickt war mit weiteren Vorschlägen, wurde
die Motion per Ordnungsantrag an die staatspolitische Kommission zur Vorprüfung
überwiesen. Die SPK-SR lehnte die Motion allerdings ab, worauf der Motionär sie
zurückzog. Im April sprach sich die SPK-NR für strengere Regeln und für eine
Karenzfrist für die Übernahme von Verwaltungsratsmandaten aus und empfahl zwei
parlamentarische Initiativen zur Annahme. Im Berichtjahr wurden die Vorstösse noch
nicht im Plenum beraten. Im September erfragte Nationalrat Reimann (svp, SG) die
aktuelle Summe an Rentenzahlungen an ehemalige Bundesräte. Der Bundesrat
antwortete nicht nur mit dem exakten Betrag – rund 2.5. Mio. CHF pro Jahr an 13
ehemalige Magistratinnen und Magistraten bzw. 0.5 Mio. an vier Witwen – sondern

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 31.12.2011
MARC BÜHLMANN
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präzisierte, dass das Ruhegehalt reduziert würde, wenn die Rentenzahlungen
zusammen mit einem allfälligen Erwerbseinkommen die Jahresbesoldung eines
amtierenden Bundesrates übersteige. 3

Bundesverwaltung - Organisation

Mittels parlamentarischer Initiative beabsichtigte Michael Töngi (gp, LU),
Bundesangestellte zu verpflichten, per Bahn zu reisen, wenn die Reisezeit weniger als
acht Stunden dauert. Die momentan geltende Empfehlung, bei fünf- bis sechsstündigen
Reisezeiten die Bahn zu nutzen, genüge nicht. Vor allem aus ökologischen Gründen sei
eine Bahnreise einer Flugreise vorzuziehen. 
Mit 15 zu 10 Stimmen beantragte die SPK-NR im August 2020, dem Vorstoss keine Folge
zu geben. Die Mehrheit der Kommission sah keinen Handlungsbedarf, da die
Verwaltungsangestellten für das Thema sowieso bereits sensibilisiert seien und der
Bundesrat erst kürzlich einen Aktionsplan «Flugreisen» in Kraft gesetzt habe, der zu
einer Bahnreise verpflichtet, wenn die Reisezeit weniger als sechs Stunden beträgt. Man
müsse zuerst abwarten, wie diese neue Regelung wirke. Zudem sei aus ökologischer
Perspektive nicht die Wahl des Verkehrsmittels per se, sondern der ökologische
Fussabdruck der gesamten Reise zentral. Andri Silberschmidt (fdp, ZH) fügte den
Kommissionsargumenten zudem den Umstand hinzu, dass der Bund bereits heute
sämtliche CO2-Emmissionen kompensiere. Deshalb würde die Forderung von Michael
Töngi «auch klimapolitisch keinen grossen Mehrwert schaffen».
In seinem Plädoyer für sein Anliegen, das in der Herbstsession 2020 in der grossen
Kammer beraten wurde, rechnete Töngi vor, dass die Bundesangestellten im Jahr 2019
insgesamt rund 1'600 mal um die Erde geflogen seien. Zwar habe der Bund einiges
unternommen, aber seit 2006 hätten die Flugreisen um 24 Prozent zugenommen – vor
allem nach Brüssel, Rom und London werde meistens das Flugzeug gewählt. Die aktuelle
Regelung sehe zudem vor, dass nach wie vor das Flugzeug gewählt werden dürfe, wenn
man damit auf eine Übernachtung vor Ort verzichten könne, was verhindere, dass für
nahe Städte eher die Bahn gewählt würde.  Eine letztlich doch recht knappe Mehrheit
von 99 zu 85 Stimmen (1 Enthaltung) sah dies ähnlich und versenkte die
parlamentarische Initiative. Unterstützt wurde die Idee von den geschlossenen
Fraktionen der SP, der GLP und der GP und von drei Bürgerlichen (Lukas Reimann (svp,
SG), Anna Giacometti (fdp, GR) und Christoph Eymann (ldp, BS)).
Freilich dürfte die Frage nach der Wahl des Verkehrsmittels damit noch nicht gänzlich
vom Tisch sein. Einer weiteren parlamentarischen Initiative Töngi (Pa.Iv. 19.407), mit der
die Parlamentsmitglieder zur Vermeidung von Flugreisen verpflichtet werden sollen,
war nämlich im Februar 2020 von beiden Büros Folge gegeben worden. Ausstehend war
zudem eine Motion (Mo. 20.3026) von Katharina Prelicz-Huber (gp, ZH), die auch eine
Reduktion der Flugreiseemissionen von Bundesratsmitgliedern fordert. 4

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 10.09.2020
MARC BÜHLMANN

Parlamentsmandat

Die Regelung des Zugangs von Lobbyisten ins Bundeshaus und dabei insbesondere die
Forderung nach Offenlegung der Interessenbindungen zur Schaffung von Transparenz
beschäftigte die Räte auch in diesem Berichtsjahr. Eine parlamentarische Initiative
Freysinger (svp, VS), die eine Offenlegung der jährlichen Einkünfte verlangte, die mit
Vorstands- und Verwaltungsratsmandaten erzielt werden, war 2009 erst im Ständerat
gescheitert (07.467). Eine weitere parlamentarische Initiative des Walliser SVP-
Politikers forderte eine angemessene Vertretung der Interessengruppen in den
Kommissionen, um die Konzentration spezifischer Interessen in einzelnen
Arbeitsgruppen zu verhindern (09.467). Der Vorstoss war in der vorberatenden
Staatspolitischen Kommission umstritten. Im Nationalrat wurde ihm dann aber mit 99
zu 74 Stimmen keine Folge gegeben. Die parlamentarische Initiative Graf-Litscher (sp,
TG), die den Zugang von Lobbyisten zum Bundeshaus gesetzlich regeln wollte,
scheiterte am Veto der Staatspolitischen Kommission des Ständerates. In der
Schwesterkommission im Nationalrat war sie noch unterstützt worden – allerdings nur
dank des präsidialen Stichentscheids. Damit stand zu diesem Thema im Berichtsjahr
noch die Motion Reimann (svp, SG) aus, die ebenfalls mehr Transparenz verlangt, von
der Staatspolitischen Kommission des Nationalrates jedoch bereits zur Ablehnung
empfohlen worden war (09.3835). 5

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 22.03.2010
MARC BÜHLMANN
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Auch 2012 stiess das Anliegen für eine Offenlegungspflicht der Einkünfte und
Entschädigungen der Parlamentarier auf taube Ohren. Nachdem 2011 bereits zwei
Vorstösse gescheitert waren, wollte der Nationalrat im Berichtjahr auch einer
parlamentarischen Initiative Tschümperlin (sp, SZ) keine Folge geben. Die bürgerliche
Mehrheit der grossen Kammer wehrte sich mit 96 zu 84 Stimmen gegen eine
obligatorische jährliche Auskunftspflicht über die eigene berufliche Tätigkeit und
Nebeneinkünfte im Zusammenhang mit dem Parlamentsmandat. Neben den
geschlossen für das Anliegen stimmenden GLP-, GP- und SP-Fraktionen fanden sich
auch vereinzelte Pro-Stimmen aus dem bürgerlichen Lager. Darunter etwa Lukas
Reimann (svp, SG), der seine im Vorjahr lancierte Transparenzinitiative mit ähnlichem
Ansinnen im September des Berichtsjahres aufgrund ungenügender
Unterschriftenzahlen als gescheitert erklären musste. 6

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 16.03.2012
MARC BÜHLMANN

Den Europarat als Vorbild nehmen wollte Regula Rytz (gp, BE) mit ihrer
parlamentarischen Initiative, mit der sie die Deklaration von Einkünften aus Mandaten
bei Interessenorganisationen forderte. Die Offenlegung der Interessenbindungen der
Parlamentarierinnen und Parlamentarier sei noch immer mangelhaft geregelt,
begründete die Bernerin in der Ratsdebatte, die nötig geworden war, weil die SPK-NR
dem Anliegen mit 14 zu 9 Stimmen bei einer Enthaltung keine Folge geben wollte.
Mängel gebe es einerseits hinsichtlich Kontrolle der Einträge ins Register der
Interessenbindungen, die die Parlamentsmitglieder vornehmen müssen, so Rytz weiter.
Es werde nicht überprüft, ob diese Einträge vollständig und richtig seien. Andererseits
fehlten jegliche Angaben zu Einkünften, die mit diesen Mandaten erzielt würden. Diese
Intransparenz werde immer wieder von internationalen Gremien wie der Greco oder
Transparency International kritisiert. Es sei aber – so zeige eben das Beispiel Europarat
– ganz einfach, hier Transparenz zu schaffen und diese Einnahmen offenzulegen. 
Kommissionssprecher Gerhard Pfister (mitte, ZG) eröffnete sein im Namen der SPK-NR
vorgetragenes Plädoyer gegen den Vorstoss damit, dass nichts dagegen spreche, dass
Forderungen immer wieder neu gestellt würden. In der Tat waren in den vergangenen
Jahren gleich zwei ähnliche parlamentarische Initiativen abgelehnt worden: Sowohl der
Initiative Berberat (sp, NE; Pa.Iv. 15.438) als auch der Initiative Reynard (sp, VS; Pa.Iv.
18.476) war keine Folge gegeben worden. Allerdings müsse man im Falle wiederholter
Vorstösse auch damit rechnen, dass die Gegenargumente die immer gleichen seien,
setzte Pfister fort. Im Europarat habe man die Regelungen wegen gravierender
Korruptionsfälle eingeführt. Dies sei ebensowenig auf die Schweiz übertragbar, wie die
Kritik der Greco, die auf ein Berufs-, nicht aber auf ein Milizparlament passen würde.
Wenn ein Parlamentsmandat nicht vollberuflich ausgeübt werde, mache die
Offenlegung von Nebeneinkünften keinen Sinn, da ja damit keine Offenlegung der
hauptberuflichen Tätigkeit einhergehe. Man müsse nun die Abstimmung zur
Transparenzinitiative abwarten und schauen, wie die Bevölkerung zu mehr Offenlegung
stehe. Je nachdem müssten dann die verschiedenen Vorstösse neu beurteilt werden,
schloss Pfister. 
Ohne weitere Diskussion folgte der Nationalrat mit 100 zu 80 Stimmen seiner
Kommissionsmehrheit und gab auch dieser Initiative keine Folge. Die Befürworterinnen
und Befürworter fanden sich in den Fraktionen der SP, der Grünen und dem Grossteil
der GLP. Mit Lukas Reimann (svp, SG) und Barbara Steinemann (svp, ZH) fand das
Anliegen für mehr Transparenz auch Unterstützung bei zwei SVP-Ratsmitgliedern. 7

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 09.03.2020
MARC BÜHLMANN

Auch Lukas Reimann (svp, SG) wollte mit einer parlamentarischen Initiative zur Stärkung
der Krisenresistenz des Parlaments beitragen. Um in Zukunft Absagen oder Unterbrüche
von Sessionen zu vermeiden – Reimann spielte auf den Covid-19-bedingten Abbruch
der Frühlingsssession 2020 an – müsse das Parlamentsgesetz so revidiert werden, dass
andere Tagungsorte als Bern und eine Teilnahme an Sessionen mittels zeitgleicher Bild-
und Tonübertragung ermöglicht werden. 
Die Sicherstellung einer beschlussfähigen Bundesversammlung war auch ein Anliegen
der SPK-NR, die der Initiative Reimann wie auch einer ähnlichen Idee von Thomas
Brunner (glp, SG; Pa.Iv. 20.423) einstimmig Folge gab. 8

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 28.05.2020
MARC BÜHLMANN
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Eine erneute Diskussion über die Offenlegung aller Interessenbindungen von
Parlamentsmitgliedern erachte die Mehrheit der SPK-NR als nicht nötig, habe man
doch erst vor zwei Jahren verschiedene Anpassungen am Parlamentsgesetz
vorgenommen und dort auch die Offenlegungspflichten geregelt, fasste Mathias Jauslin
(fdp, AG) die Position der Kommission in der Herbstsession 2020 zusammen. Die
Forderungen der parlamentarischen Initiative Reynard (sp, VS) seien dort zumindest
teilweise schon erfüllt worden: die Auflistung der beruflichen Tätigkeit mit Funktion
und Arbeitgeber, die Deklaration von Beratungs- und Expertentätigkeiten für den Bund
und für Interessengruppen, die Nennung von Tätigkeiten im Bereich von Führungs- und
Aufsichtsaufgaben, die Offenlegung der Mitwirkung in Kommissionen und Organen des
Bundes sowie die Angabe, ob eine Tätigkeit bezahlt oder ehrenamtlich ist. Eine
Offenlegung der Finanzen, wie sie der Vorstoss Reynard jetzt verlange, sei schon damals
nicht mehrheitsfähig gewesen. Das Milizsystem würde mit solchen Forderungen
«torpediert». Nur in einem Berufsparlament, das vollständig staatlich finanziert sei, sei
es sinnvoll, «jeden zusätzlich verdienten Franken zu deklarieren». Der Europarat könne
zudem nicht als Vorbild dienen – Reynard hatte in der Begründung seines Vorstosses
sowie in seinem Plädoyer darauf verwiesen, dass diejenigen Parlamentsmitglieder, die
gleichzeitig Mitglied des Europarats sind, die von seiner Initiative vorgesehenen Regeln
bereits umsetzen würden –, seien doch dort «massive Korruptionsfälle» Auslöser für
die strengen Offenlegungspflichten gewesen. In der Schweiz funktionierten die
geltenden Regelungen gut und das System der Freiwilligkeit genüge – so Jauslin
abschliessend. Die Bitte von Ada Marra (sp, VD), die die Kommissionsminderheit vertrat
und darauf hinwies, dass Mathias Reynard am heutigen Tag Geburtstag habe und man
ihm mit der Annahme der Initiative ein Geschenk machen könne, verhallte bei der
Mehrheit der Volksvertreterinnen und -vertreter ungehört. Mit 113 zu 67 Stimmen (9
Enthaltungen) wurde das Anliegen versenkt. Nur die SP- und die GP-Fraktion,
unterstützt von Lukas Reimann (svp, SG) und Yvette Estermann (svp, LU), hätten sich
mehr Transparenz im Sinne der Vorlage gewünscht. 9

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 07.09.2020
MARC BÜHLMANN

Zusätzlich zu den zahlreichen Vorstössen, mit denen das Parlament auch in
Krisenzeiten handlungsfähig bleiben soll und die im Herbst 2020 noch der Behandlung
harrten, wollte die SPK-NR mit einer parlamentarischen Initiative rasch
Voraussetzungen für eine virtuelle Teilnahme an Abstimmungen im Parlament
schaffen. Die Kommission fasste Ende Oktober 2020 ihren Entschluss für eine
temporäre Regelung, mit der auch jene Parlamentsmitglieder an Abstimmungen
teilnehmen könnten, die aufgrund von Covid-19 in Quarantäne oder Isolation sind und
bei denen deshalb eine physische Präsenz nicht möglich ist. Die Ratsdebatte könne per
Live-Stream verfolgt und die Stimme mittels sicherem Verfahren aus der Distanz
abgegeben werden, so die Vorstellung der SPK-NR. Damit könnte auch allfälligen,
krankheitsbedingten Verzerrungen der Stimmverhältnisse vorgebeugt werden. 
Zwar beugte sich die SPK-SR der Dringlichkeit des Anliegens, indem sie es nur 18 Tage
nach Einreichen durch die Schwesterkommission behandelte, dem Anliegen selber
wollte sie aber keine Folge geben. Mit 7 zu 6 Stimmen zwar nur knapp äusserte sie vor
allem staatspolitische Bedenken: Eine Ratsdebatte müsse nicht nur verfolgt und
darüber abgestimmt werden; ein der Abstimmung vorangehender Austausch zwischen
Parlamentsmitgliedern sei ebenfalls bedeutender Bestandteil des
Entscheidungsprozesses. Dieser verlange aber die physische Präsenz der
Ratsmitglieder, so die Begründung.
Der Vorstoss, der schon in der Wintersession 2020 hätte umgesetzt werden sollen, war
damit vom Tisch, nicht aber das Thema selber, das Inhalt weiterer Vorstösse darstellte.
Diese beinhalteten etwa Vorschläge für virtuelle Sitzungen bzw. Sitzungsteilnahmen (Pa.
Iv. Reimann [svp, SG; 20.479]) oder für alternative Arbeitsrhythmen (Pa. Iv. Marra [sp,
VD; 20.476]). Zudem doppelte die SPK-NR kurz nach der Absage ihrer
Schwesterkommission mit einem neuerlichen, dringlichen Vorstoss nach. 10

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 09.11.2020
MARC BÜHLMANN

Die Covid-19-Pandemie bzw. der Abbruch der Frühlingssession 2020 habe vor Augen
geführt, dass das Parlament in Krisensituationen nicht zuverlässig funktioniere. Mit
dieser Begründung wurden zahlreiche Vorstössen eingereicht, mit denen eine höhere
Krisenresistenz des Parlaments zu erreichen versucht wurde. Darunter fand sich eine
parlamentarische Initiative von Thomas Brunner (glp, SG), der situationsgerechte
Flexibilisierungsmöglichkeiten für den Parlamentsbetrieb bei aussergewöhnlichen
Umständen forderte. Konkret soll die Arbeitsorganisation so angepasst werden, dass
«das Klumpenrisiko» der «gleichzeitigen Versammlung aller Volksmandatierten am
selben Ort» verringert werden kann. Brunner nannte «Stimmabgaben aus Home-

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 28.05.2021
MARC BÜHLMANN
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Offices» oder «regionale Parlamentsteile», die örtlich getrennt tagen, als mögliche
Beispiele. 
Die SPK-NR sah die Notwendigkeit für entsprechende Überlegungen und gab der
parlamentarischen Initiative Brunner, wie auch einer ähnlichen Idee von Lukas Reimann
(svp, SG; Pa.Iv. 20.479), einstimmig Folge. Mit 14 zu 11 Stimmen empfahl die SPK-NR
darüber hinaus, auch einer parlamentarischen Initiative von Katja Christ (glp, BS; Pa.Iv.
20.425) Folge zu geben, die ganz konkret Gesetzesgrundlagen für einen digitalen
Parlamentsbetrieb forderte. Zur Ablehnung empfahl die Kommission hingegen die
Forderung, dass eine digitale Teilnahme an Sitzungen geringer entschädigt werden soll
als eine Teilnahme vor Ort, wie dies von einer parlamentarischen Initiative von Gregor
Rutz (svp, ZH; Pa.Iv. 20.431) gefordert wird. 11

Parlamentsorganisation

Gleich mit drei Vorstössen wollte die SVP ein transparenteres Abstimmungsverfahren
im Ständerat durchsetzen. Während die parlamentarische Initiative Reimann (svp, SG)
(11.406) eine Veröffentlichungspflicht für die Abstimmungsresultate in der kleinen
Kammer forderte, wurde mit der parlamentarischen Initiative der SVP-Fraktion (11.410)
die Einführung einer elektronischen Abstimmungsanlage wie sie der Nationalrat bereits
seit längerer Zeit benutzt, auch im Ständerat gefordert, da diese 2011 ohnehin einer
baulichen Revision unterzogen werde. Die Kommission des Nationalrates stellte sich
gegen beide Vorstösse. Sie begründete dies damit, dass der Nationalrat dem Ständerat
nicht vorschreiben dürfe, wie dessen Abstimmungsprozedere aussehen soll. Darüber
hinaus stehe im Ständerat eine parlamentarische Initiative Jenny (svp, GL) (11.490) an,
die dasselbe Ziel verfolge. Würde den beiden Initiativen Folge gegeben, sei dies im
besten Fall überflüssig und im schlechtesten Fall kontraproduktiv. Die grosse Kammer
hielt sich jedoch nicht an diese Begründung. Die Wählerschaft müsse die Möglichkeit
haben, das Abstimmungsverhalten nicht nur der National- sondern auch der Ständeräte
zu kennen. Mit 93 zu 70 Stimmen wollte die grosse Kammer dem Ständerat ein Signal
setzen und gab beiden Initiativen Folge. Die Fraktionen waren dabei mit Ausnahme der
geschlossen für Folge geben stimmenden SVP und GLP und der bei fünf Enthaltungen
geschlossen dagegen stimmenden CVP gespalten. Die staatspolitische Kommission des
Ständerates und die kleine Kammer äusserten sich zu den beiden Vorstössen im
Berichtjahr noch nicht.
Behandelt wurde aber die angesprochene Parlamentarische Initiative Jenny (svp, GL).
Diese verlangt die elektronische Erfassung und die Veröffentlichung von Namenslisten
bei Schluss- und Gesamtabstimmungen in der kleinen Kammer. Die staatspolitische
Kommission des Ständerates empfahl mit Stichentscheid ihres Präsidenten der
Initiative keine Folge zu geben. Die Mehrheit argumentierte, dass Diskussion und
Kompromissfindung als wichtige Grundlage in der kleinen Kammer eingeschränkt
würden, weil aufgrund des öffentlichen Drucks bzw. der Erwartungen von
Interessengruppen und Parteien die Bereitschaft des einzelnen Ratsmitglieds für
Konzessionen eingeschränkt würde. Die Debattenkultur und differenzierte
Argumentationsweise würde aufgrund tendenziös durch Ratings ausgewerteter
Abstimmungslisten auf eine Schlussabstimmung reduziert. Die Minderheit
argumentierte nicht nur mit mehr Transparenz, sondern auch mit einer geringeren
Fehleranfälligkeit der elektronischen Stimmabgabe gegenüber der Auszählung von
Hand. Im Ständerat entbrannte in der Sommersession eine lebendige Debatte, die
schliesslich – unter Namensaufruf – knapp mit 22 zu 21 Stimmen und einer Enthaltung
zugunsten der Initiative ausfiel. Bereits im Oktober legte die SPK-SR eine
entsprechende Vorlage für die nötige Änderung des Geschäftsreglements des
Ständerats vor. Darin wurde vorgeschlagen, alle Abstimmungen elektronisch
durchzuführen und Gesamtabstimmungen, Schlussabstimmungen, Abstimmungen mit
qualifiziertem Mehr und auf Verlangen von mindestens zehn Ratsmitgliedern in Form
von Namenslisten zu veröffentlichen. Damit geht die Vorgabe weniger weit als das
Prozedere im Nationalrat, wo alle Abstimmungen, insbesondere auch die
Detailberatungen, veröffentlicht werden. Anders als noch im Juni folgte die kleine
Kammer mit 25 zu 20 Stimmen dem Antrag der Minderheit und beschloss Anfang
Wintersession Nichteintreten. Nachdem dann allerdings innert kurzer Zeit Fehler beim
Auszählen von Hand passierten – die Internetplattform Politnetz filmte die
Abstimmungen und konnte nachweisen, dass bei der Abstimmung über das
Importverbot von Reptilienhäuten gleich zwei Mal falsch gezählt wurde – stellte Jenny
(svp, GL) einen Rückkommensantrag, der nach nochmaliger Diskussion mit 23 zu 20
Stimmen angenommen wurde. Jenny wollte den Vorschlag noch einmal an die
Kommission zurückgeben und der Rat beschloss mit 28 zu 10 Stimmen Eintreten. Die
SPK-SR muss sich des Geschäfts 2013 also noch einmal annehmen. 12
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Gleich drei parlamentarische Initiativen waren im Berichtjahr im Ständerat hängig, die
ein transparenteres Abstimmungsverfahren im Ständerat verlangten: einer
parlamentarischen Initiative Reimann (svp, SG) (11.406) sowie einer parlamentarischen
Initiative der SVP-Fraktion (11.410), welche die Veröffentlichung der
Abstimmungsresultate der kleinen Kammer und die Einführung einer elektronischen
Abstimmungsanlage forderten, wurden 2012 im Nationalrat Folge gegeben. Nachdem
Ende 2012 einige Fehler beim Auszählen von Hand passierten, welche durch die
Videoaufzeichnungen der Internetplattform Politnetz an die Öffentlichkeit gelangt
waren, hiess die kleine Kammer auch einen Rückkommensantrag auf eine
parlamentarische Initiative Jenny (svp, GL) (11.490) gut, die kurz vor dem Bekanntwerden
der Auszählfehler im Rat noch abgelehnt worden war. Diese dritte Initiative sah zwar die
elektronische Durchführung aller Abstimmungen vor, wollte die Namenslisten aber nur
bei Gesamtabstimmungen, Schlussabstimmungen, Abstimmungen mit qualifiziertem
Mehr oder auf Verlangen von mindestens zehn Ratsmitgliedern veröffentlicht wissen.
Den beiden Anliegen aus der grossen Kammer zur generellen Veröffentlichung der
Abstimmungsergebnisse wollte der Ständerat nicht nachkommen und gab ihnen keine
Folge. Der Kommissionsentwurf auf der Basis der parlamentarischen Initiative Jenny
wurde in der Frühjahrssession diskutiert. Man war sich einig, dass man das Geschäft
unter den veränderten Vorzeichen – tatsächlich waren die im Berichtjahr erneut
festgestellten Fehlzählungen Gegenstand zahlreicher hämischer Bemerkungen in
Medien und Gesellschaft gewesen – zum Abschluss bringen müsse. Die Einführung einer
elektronischen Abstimmungsanlage war deshalb mehr oder weniger unbestritten,
obwohl einige Votanten wie bereits im Vorjahr auf die spezielle Situation in der
„chambre de réflexion“ verwiesen. Anders als im Nationalrat soll aber auf Antrag der
Kommission nicht volle Transparenz herrschen, wie das von einer Minderheit beantragt
wurde, sondern die Vorschläge Jennys sollen übernommen werden. Diesem Antrag
folgten die Kantonsvertreterinnen und -vertreter mit 24 zu 18 Stimmen. Bei der
Schlussabstimmung wurde das revidierte Geschäftsreglement mit 28 zu 14 Stimmen
gutgeheissen. Die Kosten für die Abstimmungsanlage, die ab der Frühjahrssession 2014
zum Einsatz kommen soll, wurden auf CHF 600'000 veranschlagt. In der Wintersession
endete damit die 165-jährige Tradition des Handerhebens im Ständerat. 13

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 22.03.2013
MARC BÜHLMANN

Auf Initiative der Staatspolitischen Kommission des Ständerates (SPK-SR) sollten mit
einer kleinen, auf eine Motion Hansruedi Stadler (cvp, UR; Mo. 09.3896)
zurückgehenden Parlamentsreform Verbesserungen der Organisation und des
Verfahrens des Parlamentes angestrebt werden. Im Berichtjahr verkam das Anliegen,
nachdem es bereits 2012 von der Volkskammer beschnitten worden war, zu einer
eigentlichen Minireform. Die kleineren Präzisierungen und Gesetzesanpassungen sowie
die Forderung, dass ausserordentliche Sessionen nur dann stattfinden sollen, wenn in
beiden Kammern hängige Geschäfte vorliegen, waren zwar unbestritten. Die
ursprünglichen Forderungen jedoch, welche der Vorstossflut im Nationalrat Einhalt
gebieten wollten, überlebten das parlamentarische Ping-Pong – viermal wechselte das
Geschäft im Berichtjahr zwischen den Kammern hin und her – allerdings nur in
marginaler Form. Nachdem der Nationalrat die zentralen Forderungen der
ständerätlichen Initiative bereits 2012 stark abgeändert hatte, blieben nach der ersten
Beratung des Ständerates drei zentrale Differenzen übrig: Erstens verlangte die
ständerätliche Initiative ursprünglich, dass Standes- und parlamentarische Initiativen in
Form eines ausgearbeiteten Vorentwurfs statt einer allgemeinen Anregung eingereicht
werden müssen. Während die kleine Kammer diesem Ansinnen zustimmte, wurde es
vom Nationalrat verworfen. Zweitens akzeptierte die grosse Kammer zwar ein
Obligatorium für eine mündliche Beratung von Motionen, wollte aber bei so genannten
organisierten Debatten nach wie vor mehrere ähnliche Geschäfte gleichzeitig
behandeln. Der Ständerat vertrat die entgegengesetzte Ansicht, dass vom Nationalrat
gebündelt behandelte Vorlagen jeweils zu Unsicherheiten führen, da daraus nicht klar
ersichtlich wird, aus welchen Gründen der Nationalrat ein spezifisches Begehren
abgelehnt oder angenommen hat. Darüber hinaus hatte die grosse Kammer zwei
Erweiterungen eingebracht: Die im Ständerat umstrittene Idee einer aktuellen Debatte
für den Nationalrat, die von 75 (statt wie bisher von 50) Mitgliedern des Nationalrates
bei aktuellen Ereignissen als Sondersession verlangt werden kann, sowie eine auf eine
zurückgezogene parlamentarische Initiative Reimann (svp, SG; Pa.Iv. 11.428)
zurückgehende Regelung, mit der verboten werden soll, dass die Präsidenten der
beiden GPK der gleichen Fraktion angehören. Letzteres entpuppte sich als dritte
zentrale Differenz zum Ständerat. Nachdem auch der Nationalrat auf seinem
Standpunkt beharrte, kam das Geschäft in der Sommersession zum zweiten Mal in den
Ständerat. Dort wurden die Forderungen nochmals stark abgeschwächt: Von einer
Ausformulierung von parlamentarischen Initiativen war nicht mehr die Rede. Die kleine
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Kammer beharrte hingegen auf einer leicht abgeschwächten Forderung eines
Obligatoriums für eine echte nationalrätliche Diskussion von Motionen. Die Vorschrift,
dass die Präsidenten der beiden GPK nicht derselben Fraktion angehören dürfen,
akzeptierten die Kantonsvertreter. Diese Änderungen akzeptierte der Nationalrat noch
in der Sommersession. Die Beschlüsse bedingten Änderungen des Bundesgesetzes über
die Bundesversammlung und der jeweiligen Geschäftsreglemente beider Räte, die im
Ständerat in der Schlussabstimmung einstimmig und im Nationalrat mit 121 zu 64 bzw.
106 zu 85 Stimmen angenommen wurde, wobei sich die Opposition vor allem aus
Vertretern der SVP und der FDP zusammensetzte. Im Geschäftsreglement des
Nationalrates wurde zudem die neu eingeführte Idee der aktuellen Debatte verankert:
Auf Antrag von 75 Mitgliedern des Nationalrates kann eine aktuelle Debatte für die
Diskussion wichtiger Ereignisse einberufen werden, ohne dass damit auf das Mittel
einer Sondersession zurückgegriffen werden müsste. Ende Berichtjahr reichte
Leutenegger Oberholzer (sp, BL) eine parlamentarische Initiative (13.483) ein, mit der
das beschleunigte Verfahren bei bekämpften Vorstössen wieder eingeführt werden soll.
Mit der obligatorischen Beratung sei das Verfahren – im Gegensetz zum eigentlichen
Ziel – ineffizienter geworden. 14

Volksrechte

Verschiedene Vorstösse von links und rechts, die die Einführung neuer Volksrechte
forderten, hatten in den Räten keine Chance. Eine parlamentarische Initiative
Tschümperlin (sp, SZ), welche die Einführung der Gesetzesinitiative auch auf
Bundesebene verlangt, wurde genauso abgelehnt wie die beiden parlamentarischen
Initiativen Reimann (svp, SG), die ein ausserordentliches fakultatives Referendum
(09.443) und ein Ratsreferendum (09.444) vorgesehen hätten. Eine qualifizierte
Minderheit der Bundesversammlung hätte bei ersterem verlangen können, dass ein
Beschluss zwingend dem fakultativen Referendum unterstellt wird. Mit dem
Ratsreferendum wäre es einer qualifizierten Minderheit möglich gewesen, für ein
fakultatives Referendum eine Volksabstimmung zu erzwingen. 15

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
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MARC BÜHLMANN

Wahl- und Abstimmungsverfahren

Die zunehmende Skepsis gegenüber der technischen Umsetzbarkeit von E-Voting
manifestierte sich auch in einer parlamentarischen Initiative von Lukas Reimann (svp,
SG), der eine rechtliche Prüfung für E-Voting einführen wollte. Konkret sah Reimann
unabhängige kantonale Gremien vor, bei denen Beschwerde im Rahmen elektronischer
Stimmabgabe eingereicht werden könnte. Die SPK-NR sah zwar ein, dass es für E-Voting
besondere Sorgfalt brauche. Das bisherige Vorgehen, bei dem Bundesrat und
Bundeskanzlei für die anfragenden Kantone die Zulassung prüfen und erteilen, reiche
aber vollständig aus. Zudem bestehe auch gegen den Einsatz elektronischer
Abstimmungssysteme die Möglichkeit einer kantonalen Stimmrechtsbeschwerde, die
bei der Kantonsregierung einzureichen sei. Es sei nicht zielführend, für
unterschiedliche Stimmkanäle unterschiedliche rechtliche Grundlagen zu kreieren. Der
Nationalrat folgte seiner Kommission ohne Diskussion und versenkte die
parlamentarische Initiative mit 134 zu 47 Stimmen bei 9 Enthaltungen. Die
Unterstützung für das Reimann'sche Anliegen kam aus seiner eigenen Fraktion (31
Stimmen), aber auch aus der SP-Fraktion (6 Stimmen) und aus der fast geschlossenen
Fraktion der Grünen (10 Stimmen). 16
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In der Herbstsession 2020 beugte sich der Nationalrat als Zweitrat über den von der
SPK-SR ausgearbeiteten indirekten Gegenvorschlag zur Transparenzinitiative, mit dem
mehr Transparenz bei der Politikfinanzierung geschaffen werden soll. Nicht weniger als
40 Wortmeldungen zeugen von der Bedeutung, die der Vorlage auch in der grossen
Kammer entgegengebracht wurde. Die beiden Sprecher der SPK-NR – Andri
Silberschmidt (fdp, ZH) und Damien Cottier (fdp, NE) – plädierten für Eintreten und
warben für einige von ihrer Kommission vorgenommene gewichtige Änderungen des
ständerätlichen Vorschlags: Die Mehrheit der Kommission stelle sich, anders als von der
kleinen Kammer vorgeschlagen, gegen jegliche Offenlegung des Namens von
Spenderinnen und Spendern, verlange aber nebst der Offenlegung der Einnahmen auch
jene der Ausgaben von politischen Akteuren, jedoch ohne dass hier erhaltene
Zuwendungen offengelegt werden müssten. Ebenfalls abweichend zum Ständerat
schlage die Mehrheit der Kommission vor, dass bei Abstimmungen und Wahlen bereits
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Kampagnenbudgets von CHF 50'000 offengelegt werden – der Ständerat hatte hier eine
Obergrenze von CHF 250'000 vorgesehen und auch die Initiative sah eine höhere
Obergrenze von CHF 100'000 vor. Schliesslich – so die beiden Kommissionssprecher –
müsse diese Offenlegungspflicht nicht nur für Kandidierende für den Nationalrat,
sondern auch für jene für den Ständerat gelten.
Zuerst wurde über Eintreten verhandelt. Eine Kommissionsminderheit bestehend aus
Mitgliedern der SVP-Fraktion begründete ihren Nichteintretensantrag mit den zu
komplizierten Transparenzregeln, die vom Vorschlag vorgesehen seien; das Vertrauen in
die Politik würde so eher geschwächt als gestärkt. Gregor Rutz (svp, ZH) bezeichnete die
Vorlage gar als «Absurdität»: Es bestehe kein Handlungsbedarf und der Vorwurf, die
Schweizer Politik sei korrupt, – Rutz nahm Explizit auf die Vorwürfe der GRECO Bezug –
sei «Unsinn». Transparenz brauche man dort, wo demokratische Defizite bestünden,
was in der Schweiz nicht der Fall sei. Nadine Masshardt (sp, BE), ihres Zeichens Co-
Präsidentin des Trägervereins der Transparenz-Initiative, plädierte für die SP-Fraktion
für Eintreten: Die SPK-NR habe den Gegenvorschlag wirkungslos gemacht, was
insbesondere hinsichtlich der Offenlegung der Spenderinnen und Spender wieder zu
korrigieren sei. Ins gleiche Horn stiess Irène Kälin (gp, AG) für die Fraktion der Grünen.
Ohne Offenlegung von Spenden könne nicht von Transparenz gesprochen werden. Ihre
Fraktion sei deshalb für Eintreten, um hier Korrekturen anzubringen. Auch die Mitte-
Fraktion plädierte via ihre Sprecherin Marianne Binder-Keller (cvp, AG) für Eintreten,
auch wenn die CVP sowohl gegen die Initiative als auch gegen den hier vorliegenden
Vorschlag sei. Dies einerseits, weil die Bestrebungen letztlich auf eine staatliche
Parteienfinanzierung hinausliefen, und andererseits, weil eine Forderung der CVP nicht
erfüllt sei, nämlich die Offenlegung von indirekten Spenden und Querfinanzierungen
beispielsweise durch Gewerkschaften und Wirtschaftsverbände. Doris Fiala (fdp, ZH)
sprach von «Zeitgeist», der im Moment mehr Transparenz fordere. Allerdings sei diese
Forderung in einem Milizsystem umsichtiger umzusetzen als bei einem System mit
Profipolitikerinnen und -politikern – Fiala nahm Bezug auf ihr Mandat im Europarat, bei
dem sie einer sehr strengen Offenlegungspflicht unterworfen sei. Auch die FDP wolle
keine staatliche Parteienfinanzierung und die Wahrung der Privatsphäre auch bei
politischen Zuwendungen. Der Trend für mehr Transparenz werde «auch vor den Türen
der Schweizer Parteien keinen Halt machen», vermutete Corina Gredig (glp, ZH) und
plädierte für ihre GLP-Fraktion nicht nur für Eintreten, sondern auch für die
Offenlegung der Namen von Spenderinnen und Spendern. Vor der Abstimmung über
Eintreten meldete sich auch Justizministerin Karin Keller-Sutter zu Wort. Sie erinnerte
daran, dass ein gänzlicher Verzicht der Offenlegung von Spenden ein Kernstück der
Transparenzinitiative entfernen würde. Der wesentlich tiefere Schwellenwert von CHF
50'000 für die Offenlegung von Kampagnen wiederum ziehe wohl vor allem
bürokratischen Aufwand nach sich. Zudem sei die Forderung nach einer Offenlegung
der Kampagnenzuwendungen von Ständeratskandidierenden deshalb heikel, weil ja
eigentlich die Kantone für die Wahlen in die kleine Kammer verantwortlich seien. Sie
bat den Rat aber auch deshalb um Eintreten, weil es sinnvoller sei, eine Regelung auf
Gesetzesstufe anzubringen als in der Verfassung. Wie aufgrund der Sprecherinnen und
Sprecher nicht anders zu erwarten war, stimmte die Mehrheit der anwesenden
Nationalrätinnen und Nationalräte für Eintreten. Die 57 Nein-Stimmen stammten aus
der SVP- (52 Stimmen) und der FDP-Fraktion (5 Stimmen), hatten aber gegen die 136 Ja-
Stimmen keine Chance. 

In der Folge ging es um die bereits in der Eintretensdebatte angekündigten
Änderungsanträge. Eine Mehrheit von 135 zu 56 Stimmen folgte dem
Kommissionsvorschlag, dass Parteien nicht nur wie vom Ständerat vorgesehen ihre
Einnahmen, sondern auch ihre Ausgaben offenlegen müssen. Der SVP-
Minderheitsantrag, der dem Ständerat folgen wollte, scheiterte also deutlich.
Wesentlich knapper scheiterte der Minderheitsantrag Streiff (evp, BE), mit dem die
Offenlegung von Spenden gefordert worden wäre, nicht aber wie vom Ständerat
vorgesehen mit einer Obergrenze von CHF 25'000, sondern mit einer Obergrenze von
CHF 10'000. Die 94 Stimmen der geschlossenen Fraktionen von SP und Grünen,
unterstützt von 15 Stimmen der Grünliberalen – einzig Martin Bäumle (glp, ZH) sprach
sich für die Mehrheit aus, die die Offenlegung der Spenden ganz streichen wollte –
sowie von 9 Stimmen aus der Mitte-Fraktion und den 2 SVP-Stimmen von Mike Egger
(svp, SG) und Lukas Reimann (svp, SG) reichten gegen die 96 Stimmen für die
Kommissionsmehrheit nicht aus. Der Vorschlag der Kommission obsiegte auch bei der
Frage nach der Höhe der Kampagnenausgaben. Nicht CHF 250'000 wie vom Ständerat
und einer Minderheit Bircher (svp, AG) vorgesehen (130 zu 60 Stimmen), aber auch nicht
CHF 100'000, wie von der Minderheit Streiff vorgeschlagen (171 zu 18 Stimmen), sondern
Kampagnenausgaben von CHF 50'000 sollen neu eine Offenlegung zwingend machen.
Angenommen wurde auch der Vorschlag, dass die einzureichenden Dokumente
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stichprobenweise zu kontrollieren seien. 
Da damit aber keiner der Minderheitsanträge eine Mehrheit gefunden hatte und die von
praktisch allen Fraktionen kritisierte, von der SPK-NR ziemlich verwässerte Vorlage so
insgesamt zu viele Gegnerinnen und Gegner hatte, kam es bei der Gesamtabstimmung
wenig überraschend zu einer deutlichen Abfuhr. Lediglich noch 17 Stimmen aus der
FDP-Fraktion sowie eine Stimme aus der Mitte-Fraktion (Martin Landolt (bdp, GL))
unterstützten die Vorlage; standen aber gegen die 168 Gegenstimmen (9 Enthaltungen)
auf verlorenem Posten. Damit wird der Ball dem Ständerat zurückgespielt. 17

Nachdem der Ständerat in der Wintersession 2020 auf dem indirekten Gegenvorschlag
seiner SPK-SR zur Transparenzinitiative beharrt hatte, musste sich die Volkskammer
noch einmal über das Geschäft beugen, mit dem mehr Transparenz bei der
Politikfinanzierung hergestellt werden soll. Die SPK-NR wollte der Idee eine zweite
Chance geben, beantragte mit 14 zu 10 Stimmen Eintreten und schlug drei Ergänzungen
zum Entwurf des Ständerats vor: Parteien sollen auch die Beträge offenlegen müssen,
die sie von ihren Mandatsträgerinnen und Mandatsträgern erhalten, auch
Ständeratsmitglieder sollten ihr Wahlkampfbudget offenlegen müssen und die
Dokumente, auf denen die verschiedenen Beträge ausgewiesen werden müssen, sollten
stichprobenartig kontrolliert werden. Zudem schlug die SPK-NR bei den
Schwellenwerten vor, die Vorschläge des Ständerats zu übernehmen:
Kampagnenbudgets sollten ab einer Höhe von CHF 50'000 und Spenden ab CHF 25'000
offengelegt werden müssen.
Zur Diskussion standen in der Frühjahrssession 2021 auch einige Minderheitsanträge.
Zuerst forderte eine von SVP-Mitgliedern angeführte Kommissionsminderheit, nicht auf
die Vorlage einzutreten. Mit dem Gegenvorschlag wie auch mit der Initiative selber
würde höchstens «Scheintransparenz» geschaffen und «der Bevölkerung Sand in die
Augen» gestreut, argumentierte Martina Bircher (svp, AG) für diese Minderheit. Mit dem
«administrativen Monster», das etwa durch Stückelung von Spenden einfach umgangen
werden könne, werde über kurz oder lang eine staatliche Parteienfinanzierung
eingeführt und das «bewährte Milizsystem zu Grabe» getragen. Die links-grünen
Votantinnen (Nadine Masshardt, sp, BE; Ada Marra, sp, VD und Irène Kälin, gp, AG)
hoben hingegen im Namen ihrer Fraktionen hervor, dass Transparenz nicht nur immer
stärker von der Bevölkerung gefordert werde, sondern auch ein zentrales Element der
Demokratie sei, um verlorenes Vertrauen wiederherzustellen. Auch die FDP votierte –
gemäss ihrem Sprecher Andri Silberschmidt (fdp, ZH) – für Eintreten, auch wenn volle
Transparenz nicht möglich sei und das Vertrauen der Bevölkerung auch heute nach wie
vor hoch sei. Auch die GLP sprach sich für einen Gegenvorschlag aus: Niemand könne
heute ernsthaft gegen mehr Transparenz eintreten, argumentierte Michel Matter (glp,
GE). Gegen Eintreten stimmten dann neben der fast geschlossenen SVP-Fraktion – nur
Lukas Reimann (svp, SG) wich von der Fraktionslinie ab und Mike Egger (svp SG) enthielt
sich der Stimme – lediglich noch 17 Angehörige der Mitte-Fraktion und vier Freisinnige
(5 enthielten sich der Stimme). Die gesamthaft 70 Gegenstimmen waren aber gegen die
115 Stimmen, die für Eintreten votierten, chancenlos. 
Eine von Marianne Streiff-Feller (evp, BE) angeführte Minderheit forderte für Spenden
einen Mindestbetrag von CHF 10'000 und eine von Andri Silberschmidt angeführte
Minderheit wollte diesen Betrag als Kompromissvorschlag bei CHF 15'000 ansetzen. Die
Initiative selber sah hier CHF 10'000 vor und der Ständerat hatte sich für CHF 25'000
ausgesprochen. Nachdem die Minderheit Streiff-Feller zugunsten des
Kompromissvorschlags zurückgezogen worden war, wurde dieser mit 118 zu 76 Stimmen
angenommen, wobei die Gegenstimmen aus der SVP- und der Mitte-Fraktion
stammten. 
Eine SVP-Minderheit, angeführt von Michael Buffat (svp, VD), beantragte, den Vorschlag
der SPK-NR für die Offenlegungspflicht der Beiträge von Mandatsträgerinnen und
Mandatsträgern abzulehnen. Der Vaudois machte geltend, dass das Gesetz mit
Aufnahme dieser Offenlegungspflicht noch weiter verkompliziert werde, weil
Mandatsbeiträge ja an unterschiedliche Parteistufen (national, kantonal, kommunal)
ausbezahlt würden. Auch hier unterlag eine SVP-Mitte-Koalition aus 77 Stimmen einer
117-Stimmen-Mehrheit, die sich für Beibehalten des neuen Vorschlags entschied.
Die gleiche SVP-Minderheit Buffat wollte auch vom Vorschlag der Kommission,
Transparenz auch bei Kampagnen zu Ständeratswahlen herzustellen, nichts wissen.
Michael Buffat argumentierte, dass es sich bei Ständeratswahlen um eine kantonale
Angelegenheit handle und dass der Schwellenwert von CHF 50'000 ungerecht sei, weil
dieser zwar bei grossen, aber wohl nicht bei kleinen Kantonen erreicht würde. Auch
diese Minderheit scheiterte allerdings und der Nationalrat hiess die neue Regelung mit
139 zu 55 Stimmen gut. Erneut fand sich die SVP-Fraktion in der Minderheit, diesmal
allerdings ohne Unterstützung der Mitte-Fraktion.

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 03.03.2021
MARC BÜHLMANN
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Eine weitere Minderheit, angeführt von Marianne Binder-Keller (mitte, AG), griff
schliesslich auch den dritten Vorschlag der SPK-NR an, der stichprobenweise
Kontrollen vorsah. Aufwand und Ertrag stünden hier in keinem Verhältnis,
argumentierte die Aargauerin, die in ihrem Votum auch bekannt gab, dass die Mitte-
Fraktion sowohl die Initiative als auch den Gegenvorschlag ablehne. Was nämlich bei
beiden vergessen ginge, sei die Transparenz bei den «indirekten» Spenden. Eigentlich
müssten alle Organisationen, also auch die Gewerkschaften, Wirtschaftsverbände und
NGOs ihre Budgets offenlegen, damit wirklich Transparenz in der Politik herrschen
könne. Mit 112 zu 82 Stimmen wurde erneut der Vorschlag der SPK-NR unterstützt. 
Auch von der linken Ratsseite wurden Minderheitsanträge gestellt. Eine von Irène Kälin
(gp, AG) angeführte Minderheit wollte auf einen im Ständerat abgelehnten Vorschlag der
SPK-SR zurückkommen und eine Busse von CHF 20'000 für Zuwiderhandlung gegen die
Transparenzregeln einführen. Der von den Grünen und der SP-Fraktion unterstützte
Vorschlag kam auf 68 Stimmen (unterstützt von den drei EVP-Mitgliedern), wurde aber
von den 125 Voten aus den anderen Fraktionen überstimmt.
Zu reden gab schliesslich auch ein kurzfristig schriftlich eingereichter Antrag von
Thomas Aeschi (svp, ZG), der die von Marianne Binder geäusserte Kritik aufnahm und
Transparenz für «alle politischen Organisationen» forderte. Verbände hätten viel
grössere Beträge zur Verfügung als Parteien, weshalb sie ebenfalls in die Pflicht
genommen werden müssten, war die schriftliche Begründung des Antrags. Hier
schaltete sich Bundesrätin Karin Keller-Sutter in die Diskussion ein und argumentierte,
dass es wohl zu «rechtlich kaum lösbaren Abgrenzungsschwierigkeiten» kommen
würde, wenn dieser Antrag gutgeheissen würde. Die Argumentation der Justizministerin
schien zu verfangen, wurde der Antrag Aeschi doch mit 121 Stimmen abgelehnt. Die 69
Stimmen, die ihn gutgeheissen hätten, stammten aus der geschlossen stimmenden SVP-
Fraktion und einer Mehrheit der Mitte-Fraktion. 
In der Gesamtabstimmung standen 113 befürwortende 78 ablehnenden Stimmen
gegenüber (3 Enthaltungen). Der Wind hatte damit gedreht, wie die Presse
kommentierte: Im Gegensatz zur Gesamtabstimmung in der Herbstsession 2020
stimmten diesmal nicht nur die FDP, sondern auch die SP, die GP und die GLP für den
Entwurf. Skepsis weckte er nach wie vor bei der SVP-Fraktion, die ihn mit 51 zu 2
Stimmen ablehnte, und bei der Mitte-Fraktion, bei der sich allerdings von 29
Stimmenden immerhin sieben für die Vorlage aussprachen. Der Ständerat wird sich in
der Folge mit den drei neu geschaffenen Differenzen auseinandersetzen müssen. 18

In der Sommersession 2021 räumten die Räte die noch bestehenden Differenzen beim
indirekten Gegenvorschlag für mehr Transparenz bei der Politikfinanzierung aus, der
die Anliegen der Transparenzinitiative aufnehmen will. Als erstes war der Ständerat an
der Reihe. Daniel Fässler (mitte, AI), der für die SPK-SR Bericht erstattete, informierte
die Mitglieder der kleinen Kammer vorab, dass der Trägerverein der
Transparenzinitiative in einem an die Kommission gerichteten Schreiben von Ende Mai
2021 den bedingten Rückzug der Initiative in Aussicht stellte, wenn der Ständerat in
zwei der vier beim Gegenvorschlag verbleibenden Differenzen auf die Linie des
Nationalrats umschwenke – bei der Höhe der Offenlegungspflicht von Zuwendungen an
Parteien und Initiativkomitees sowie bei der Regelung der Kontrollen. Beide Differenzen
wurden in der Folge ohne Diskussion gutgeheissen: Damit müssen neu Geld- oder
Sachspenden, die an Parteien oder Komitees gerichtet werden und über einem
Schwellenwert von CHF 15'000 liegen, offengelegt werden. Die Initiative hätte hier
einen Wert von CHF 10'000 und der Ständerat ursprünglich CHF 25'000 gefordert.
Bereits geeinigt hatten sich die Räte auf die Obergrenze der offenzulegenden Wahl-
und Abstimmungsbudgets von CHF 50'000. Zudem muss eine Behörde, die vom
Bundesrat noch zu bestimmen sein wird, die Einhaltung der Offenlegungspflichten und
die Vollständigkeit der eingereichten Dokumente kontrollieren und die Angaben
veröffentlichen. Auch der Ständerat war dafür, dass diese Behörde darüber hinaus
Stichprobenkontrollen durchführen muss, mit denen die Richtigkeit der Angaben
verifiziert werden soll. Der Vorschlag der SPK-SR, eine sprachliche Anpassung
hinsichtlich der Offenlegungspflicht der so genannten Mandatssteuern, also der
Abgaben, die von Mandatsträgerinnen und Mandatsträgern an ihre Parteien erbracht
werden, vorzunehmen, wurde ebenfalls stillschweigend gutgeheissen. Zu diskutieren
gab allerdings die letzte Differenz, nämlich die Frage, ob die Offenlegungspflicht auch
für Wahlkampfkampagnen von Ständerätinnen und Ständeräten gelten soll. Die
Mehrheit der kleinen Kammer hatte sich bei der ersten Beratung auf den Standpunkt
gestellt, dass Wahlen von Kantonsvertreterinnen und -vertretern kantonalem Recht
unterstünden und hierfür deshalb keine nationale Regel gelten dürfe.
Kommissionssprecher Daniel Fässler wies darauf hin, dass das Initiativkomitee diesen
Punkt nicht als Bedingung für den Rückzug der Initiative betrachte. Der Nationalrat
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habe in seiner Debatte in der Frühjahrssession 2021 allerdings gefordert, dass alle
Mitglieder des gesamten Parlaments gleichgestellt werden müssten. Die SPK-SR schlage
eine Offenlegungspflicht nur für jene Ständeratsmitglieder vor, die auch tatsächlich
gewählt würden, erklärt Fässler den Kompromissvorschlag seiner Kommission. Nur
diese gehörten ja aufgrund der erfolgten Wahl einer Bundesbehörde an und würden
dann auch nationalem Recht unterstellt. Eine Minderheit beantragte allerdings
Festhalten am ursprünglichen Entscheid. Begründet wurde diese Position von Thomas
Hefti (fdp, GL) damit, dass in einigen Kantonen bereits Transparenzregeln eingeführt
worden seien und man dies also getrost den Kantonen überlassen dürfe, die zudem
spezifischer auf die unterschiedlichen Wahlkampfanforderungen für den Ständerat
Rücksicht nehmen könnten. Obwohl vor allem die Ratslinke in Person von Lisa Mazzone
(gp, GE) oder Hans Stöckli (sp, BE) für die Mehrheit argumentierte und gleichberechtigte
Transparenz auch für die kleine Kammer forderte, folgte eine Mehrheit von 25 zu 19
Stimmen dem Minderheitsantrag und beharrte somit auf dieser letzten Differenz.  

Der Nationalrat befasste sich zwei Tage später somit nur noch mit der Frage, ob
Ständeratsmitglieder gleich behandelt werden sollen wie Nationalratsmitglieder. Die
SPK-NR, für die Corina Gredig (glp, ZH) das Wort ergriff, sprach sich für die Bejahung
dieser Frage aus. Der Wählerschaft diesen Unterschied zu erklären sei schwierig.
Dennoch wolle die Kommission dem Ständerat entgegenkommen und übernehme
deshalb den im Ständerat gescheiterten Vorschlag der Mehrheit der
Schwesterkommission, eine Offenlegungspflicht nur von effektiv gewählten
Kantonsvertreterinnen und -vertretern zu verlangen. Eine von Andri Silberschmidt (fdp,
ZH) angeführt Minderheit beantragte, dem ständerätlichen Entscheid zu folgen und auf
eine Offenlegung der Wahlbudgets für Ständerätinnen und Ständeräte ganz zu
verzichten, um das gesamte Projekt nicht mit einem Element zu gefährden, dass
letztlich «nicht matchentscheidend» sei. Die Mehrheit war hingegen anderer Meinung.
Marianne Binder-Keller (mitte, AG) zeigte sich erstaunt über die «grandiose Pirouette»
des Ständerats, der ja eigentlich den Gegenvorschlag angestossen habe, um mehr
Transparenz zu schaffen, sich selber jetzt aber davon ausnehmen wolle. Nachdem
Bundesrätin Karin Keller-Sutter versicherte, dass der Vorschlag der Offenlegungspflicht
nach erfolgter Wahl verfassungskonform sei, weil ein Ständeratsmitglied mit der Wahl
dem Bundesrecht unterstellt werde, erhielt der Kommissionsvorschlag 114 Stimmen. Die
30 Stimmen, die den Ständerat gänzlich von der Offenlegungspflicht der
Wahlkampfbudgets befreien wollten, stammten aus der FDP (21) und der SVP-Fraktion
(9). 

Damit musste eine Einigungskonferenz eingesetzt werden, die es in Anbetracht der
Ausgangslage aber relativ einfach hatte und mit 21 zu 3 Stimmen beschloss, die Version
des Nationalrats bzw. die im Ständerat abgelehnte Version der Mehrheit der SPK-SR als
Kompromissvorschlag zu unterbreiten. Im Ständerat gab es zwar noch einige Stimmen,
die sich mit diesem Kompromiss nicht anfreunden konnten – so nannte Jakob Stark
(svp, TG) die Regelung einen «nicht zulässigen Kunstgriff», weil während der Wahl
kantonales Recht, nach der Wahl aber eidgenössische Recht gelte – nachdem die
Justizministerin aber davor warnte, dass die Initiative, die wohl bei einer
Volksabstimmung «grosse Chancen» hätte, wesentlich weitgehendere
Offenlegungspflichten für alle eidgenössischen Wahlen fordere, schwenkte die kleine
Kammer mit 31 zu 7 Stimmen bei 2 Enthaltungen auf den Kompromissvorschlag ein.
Auch der Nationalrat stimmte dem Kompromissvorschlag mit 132 zu 50 Stimmen
erwartungsgemäss zu – nur die fast geschlossene SVP-Fraktion mit Ausnahme von Lukas
Reimann (svp, SG) stimmte dagegen.

Am Schluss der Sommersession 2021 hiess der Nationalrat die Vorlage mit 139 zu 52
Stimmen (4 Enthaltungen) und der Ständerat mit 35 zu 7 Stimmen (2 Enthaltungen) gut.
In der Folge zog das Initiativkomitee sein Begehren bedingt zurück. Nach Ablauf der
Referendumsfrist kündete der Bundesrat an, das die neuen Regelung im Bundesgesetz
über die politischen Rechte im Herbst 2022 in Kraft treten sollen. 19
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Wirtschaft

Wirtschaftspolitik

Gesellschaftsrecht

Im November 2015 gab die Kommission für Rechtsfragen des Nationalrats (RK-NR) einer
parlamentarischen Initiative Reimann (svp, SG) Folge, welche das Bundesgesetz über
Schuldbetreibung und Konkurs (SchKG) dahingehend anpassen will, dass eine
Verarrestierung von Liquidationsanteilen von Schuldnern ohne Wohnsitz in der
Schweiz möglich wird. Dadurch soll es im Ausland wohnhaften Schuldnern, die in der
Schweiz über Vermögenswerte verfügen, erschwert werden, sich ihren Gläubigern zu
entziehen. Die Kommission fasste ihren Entscheid bei einer Enthaltung mit 17 zu 0
Stimmen. 20

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 12.11.2015
DAVID ZUMBACH

Étant donné la révision de l’article 2 de l’ordonnance sur la saisie et la réalisation de
parts de communautés (OPC), la commission des affaires juridiques du Conseil national
(CAJ-CN) a proposé à sa chambre de classer l’initiative parlementaire de Lukas Reimann
(udc, SG). L’objet a été classé sans discussion. 21

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 15.06.2018
GUILLAUME ZUMOFEN

Sozialpolitik

Gesundheit, Sozialhilfe, Sport

Suchtmittel

Bereits 2013 war von Lukas Reimann (svp, SG) eine parlamentarische Initiative
"Gesetzliche Rahmenbedingungen für den Vertrieb von Snus schaffen" eingereicht
worden. Snus, ein in poröse Beutel abgefülltes Tabakprodukt, das zwischen die Lippen
geklemmt wird, ist besonders bei Rauchern beliebt. Als Alternative zum schädlicheren
Zigarettenkonsum geniesst Snus zunehmende Beliebtheit. Der von 115 Nationalrätinnen
und Nationalräten mitunterzeichnete Vorstoss verlangt eine Gleichstellung von Snus mit
anderen Tabakprodukten (Schnupf- oder Kautabak). Die geltenden gesetzlichen
Rahmenbedingungen seien unbefriedigend, da Snus-Konsumierende aufgrund des
Produktions- und Vertriebsverbots diskriminiert würden, so der Initiant. Snus wird
deswegen für private Zwecke über das Internet aus dem Ausland importiert, was hohe
Zollgebühren zur Folge habe. Weil Snus aber als rauchfreie Form des Tabakkonsums
eine Alternative zum Zigarettenrauchen und zudem offenbar weniger
gesundheitsschädigend sei, müssten die geforderten Erleichterungen umgesetzt
werden. 
Die SGK des Nationalrates unterstützte die Initiative und gab ihr am 13. August 2014
Folge.

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 13.08.2014
MAXIMILIAN SCHUBIGER

Die SGK-SR versagte 2015 der parlamentarischen Initiative Reimann Gesetzliche
Rahmenbedingungen für den Vertrieb von Snus schaffen mit 5 zu 3 Stimmen ihre
Unterstützung (3 Enthaltungen), weswegen sie nun im Nationalratsplenum diskutiert
werden muss. Die SGK-SR wollte im Interesse der öffentlichen Gesundheit den Verkauf
neuer Tabakprodukte nicht zulassen. 22

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 10.02.2015
MAXIMILIAN SCHUBIGER
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Sozialversicherungen

Krankenversicherung

In der Herbstsession 2018 beriet das Parlament die parlamentarische Initiative für eine
befristete Verlängerung der Zulassungsbeschränkung nach Art. 55 KVG. Zuvor hatte
sich der Bundesrat in einer Stellungnahme für die Vorlage ausgesprochen, weil damit
für den Fall einer Verzögerung bei der Änderung des KVG bezüglich der Zulassung von
Leistungserbringenden (BRG 18.047) ein Zeitraum ohne Zulassungsbeschränkung
verhindert werden könne. Die Detailberatung des Bundesratsgeschäfts müsse jedoch
umgehend angegangen werden, betonte der Bundesrat. Im erstbehandelnden
Nationalrat erläuterten die Kommissionssprecher Nantermod (fdp, VS) und Hess (bdp,
NR) sowie Gesundheitsminister Berset noch einmal die Geschichte der
Zulassungsbeschränkung, ihre Relevanz und die Notwendigkeit einer weiteren – letzten
– Verlängerung derselben. Diskussionslos und stillschweigend genehmigte der Rat die
Vorlage in der Detailberatung und übergab sie mit 160 zu 1 Stimme in der
Gesamtabstimmung dem Zweitrat. Ein ähnliches Bild präsentierte sich im Ständerat,
der die Initiative am folgenden Tag in der Gesamtabstimmung einstimmig mit 36 zu 0
Stimmen guthiess. Auch die Schlussabstimmungen stellten keine grossen Hürden mehr
dar, mit 194 zu 1 Stimme respektive 41 zu 0 Stimmen (bei 2 Enthaltungen)
verabschiedete das Parlament die erneute, befristete Verlängerung der
Zulassungsbeschränkung für Ärzte. Einzig Lukas Reimann (svp, SG) lehnte die
Verlängerung ab, während Hannes Germann (svp, SH) und Martin Schmid (fdp, GR) sich
ihrer Stimme enthielten. 23

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 26.11.2018
ANJA HEIDELBERGER

Soziale Gruppen

Migrationspolitik

Lors de sa session de printemps, le Conseil national a refusé une initiative
parlementaire Reimann (udc, SG) qui, prenant exemple sur le Canada, la Nouvelle-
Zélande et l’Australie, demandait que l’immigration soit réglée par un système de
points. Les immigrants seraient ainsi jugés en fonction des besoins économiques de la
Suisse, ainsi qu’en fonction de leurs connaissances linguistiques, qualifications, état de
santé, âge, état financier, respect de la loi, pays d’origine et volonté ou aptitude à
l’intégration. Le conseiller national n’a su convaincre que son groupe en ne récoltant
que 49 voix contre 130 voix opposées à l’initiative. 24

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 06.03.2012
EMILIA PASQUIER

Asylpolitik

En juin 2016, le Conseil national a refusé d'entrer en matière sur une initiative
parlementaire du conseiller Lukas Reimann (udc, SG), visant à réintroduire et intensifier
le contrôle aux frontières. Suite à la réintroduction du contrôle aux frontières par
l'Allemagne durant le sommet du G-7, de nombreuses infractions pénales et à la loi sur
le séjour ont été constatées par les autorités allemandes. Partant de ce constat, le
député agrarien estime que l'abandon de contrôle aux frontières voulu par le règlement
Schengen est une menace pour la sécurité nationale suisse. Il demande dès lors un
retour à un contrôle autonome et systématique des frontières helvètes. La Commission
de la politique de sécurité du Conseil national (CPS-CN) a préconisé une non entrée en
matière à 16 voix contre 9. La minorité en faveur était composée uniquement de
membres du camp agrarien. Le même rapport de forces s'est retrouvé lors du débat en
chambre, avec un soutien supplémentaire pour l'initiative de la part de trois députés
PLR. Au sein de la Commission, les opposants à l'initiative y voyaient une dénonciation
problématique de la part de la Suisse de l'accord Schengen, ainsi qu'une impossibilité
de facto de garantir une sécurité totale aux frontières, même avec un retour aux
contrôles systématiques. De plus, la notion de systématicité introduite par Lukas
Reimann n'était pas assez claire, ont souligné les opposants, arguant que l'efficacité
suite à l'augmentation des effectifs du corps des gardes-frontière en 2003 était plus
grande qu'avant la mise en œuvre du système Schengen. Cette notion de systématique
des contrôles a eu la part belle du débat en chambre basse. Le député Walter Müller
(plr, SG), qui a réitéré l'impossibilité matérielle d'un contrôle systématique aux
frontières a fait référence à une motion du groupe libéral-radical (Mo.15.3901) visant
également à accroitre la productivité et l'efficacité des douanes et des gardes-
frontière, qui elle ne remet pas en cause le système Schengen. Peut-être est-ce cet
argument qui a fait mouche et a ainsi conduit au refus d'entrer en matière par 110 voix
contre 70 avec 4 abstentions. 25

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 16.06.2016
SOPHIE GUIGNARD
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